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Einleitung

„Es bringt die Zeit ein anderes Gesetz.“
Friedrich Schiller,Wilhelm Tell, 1802–1804. 4. Akt, 2. Szene,
Melchthal

I. Themenhintergrund und Problemaufriss

Die Transplantationsmedizin verfügt als Königsdisziplin der Chirurgie über
spektakuläre Möglichkeiten, lebensbedrohlich erkrankten Menschen ein neues
Leben zu schenken und zieht dementsprechend seit den ersten durchgeführten Or-
gantransplantationen großes gesellschaftliches Interesse auf sich. Die aus dem
fortwährenden medizinischen Fortschritt resultierenden Indikationserweiterungen
für eine Organtransplantation führen zu einem stetig steigenden Bedarf an der be-
grenzten menschlichen Ressource Organ. Kennzeichnend für diese Materie ist
mithin die ständige Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.

Nach Dekaden parlamentarischer Unentschlossenheit respektive Uneinigkeit hat
der Gesetzgeber im Jahr 1997 die rechtlichen Rahmenbedingungen der Transplan-
tationsmedizin im Transplantationsgesetz (TPG)1 verankert. Das Gesetz übergibt die
zentralen Steuerungsentscheidungen des Transplantationswesens in die Hände
mehrerer nicht-staatlicher Institutionen und ist aus diesem Grund bis heute Ge-
genstand permanenter verfassungsrechtlicher Beanstandungen. Besonderer Her-
vorhebung bedarf in diesem Zusammenhang die der deutschen Bundesärztekammer
(BÄK) gesetzlich zugewiesene Tätigkeit im Transplantationswesen. Durch die ge-
setzliche Befugnis zum Erlass verschiedenartiger Richtlinien für den Bereich der
Transplantationsmedizin kommt dieser nämlich eine maßgebliche Gestaltungs-
funktion zu, was vor dem Hintergrund ihrer privatrechtlichen Ausgestaltung
rechtsstaatliche und demokratische Probleme aufwirft.

Nach Bekanntwerden vermehrter Auffälligkeiten in einigen deutschen Trans-
plantationszentren bei der Zuteilung postmortal gespendeter Organe vor einigen
Jahren sind darüber hinaus insbesondere die Richtlinien der BÄK zur Aufnahme auf
die Warteliste zur Organtransplantation sowie zur Organvermittlung in das gesell-
schaftliche Blickfeld gerückt. Rechtspolitische Folge der publik gewordenen „Ma-

1 BGBl. I, 2631.



nipulationen“ ist eine bis heute andauernde Debatte über die Reformierung des
geltenden Transplantationsrechts, während sich die gesellschaftlichen Konsequen-
zen in einem drastischen Rückgang der postmortal realisierten Organtransplanta-
tionen widerspiegelten. Den rechtlichen Abschluss des Skandalons der Transplan-
tationsmedizin lieferte der 5. Strafsenat des BGH im Sommer 20172 durch die
strafrechtliche Bewertung der Manipulationshandlungen des angeschuldigten
Transplantationschirurgen. Während das Gericht der rechtsstaatlichen Problematik
um Art und Umfang der gesetzlich normierten Richtlinientätigkeit der BÄK wenig
Beachtung schenkte, stand in der Entscheidung primär die Vereinbarkeit der (da-
maligen) Richtlinie zur Aufnahme auf die Warteliste und die Organvermittlung bei
der Lebertransplantation mit der Verfassung auf dem Prüfstand. Die Streitigkeiten
um die verfassungsrechtlichen Grenzgänge der Richtlinientätigkeit durch die BÄK
sind daher aktueller denn je und ein Ende des Diskurses ist nicht abzusehen. Im
Gegenteil nahm der Gesetzgeber die Manipulationsvorwürfe zum Anlass, das TPG
einigen Änderungen zu unterziehen, während die BÄK die fragliche Richtlinie zur
Aufnahme auf die Warteliste und Organvermittlung bei der Lebertransplantation
angepasst hat. Eine erneute Analyse des Transplantationsrechts drängt sich aus
diesem Grund geradezu auf und bietet eine hervorragende Gelegenheit, das der-
zeitige Systemder postmortalenOrgantransplantation einer kritischenWürdigung zu
unterziehen.

II. Gang der Untersuchung

Die nachstehenden Überlegungen unternehmen den Versuch, einen Beitrag zu
dem bestehenden wissenschaftlichen Diskurs zu leisten, wobei die Richtlinientä-
tigkeit der BÄK imBereich der Organtransplantation den Untersuchungsgegenstand
bildet. Die Arbeit wird mit einer überblicksartigen Darstellung der medizinischen
Entwicklungslinie der Organtransplantationen eröffnet. Die dort vermittelten
Grundkenntnisse werden im späteren Verlauf der Arbeit wieder aufgegriffen. Daran
schließt eine Erörterung der historischen Entwicklung des Transplantationsrechts in
der Bundesrepublik an. Besonderes Augenmerk wird in diesem Abschnitt auf die
Probleme eines Transplantationsgesetzes und die Lösungsvorschläge in den jewei-
ligen Gesetzentwürfen gelegt. Anschließend erfolgt die Beschäftigung mit dem
derzeitigen Transplantationssystem. Nach Darstellung der Rechtsgrundlagen des
Transplantationswesens werden die rechtlichen Regelungen zur Einwilligung in eine
postmortale Organentnahme erläutert. Im Anschluss werden die maßgeblichen In-
stitutionen des Transplantationswesens und ihre Rolle im deutschen Organisati-
onsmodell der postmortalen Organtransplantation dargestellt. Das Kapitel schließt
mit der Erläuterung der vom TPG auf die unterschiedlichen Institutionen übertra-

2 BGH, Urteil vom 28. Juni 2017 – 5 StR 20/16, BGHSt 62, 223 ff.
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genenEntscheidungskompetenzen, wobei die Bewertung der Richtlinientätigkeit der
BÄK als Hauptuntersuchungsgegenstand im daran anschließenden Kapitel erfolgt.

Dieses ist erstes Kernstück der vorliegenden Untersuchung und nimmt die
rechtliche Würdigung der vom TPG normierten Richtlinientätigkeit der BÄK vor.
Nach Bestimmung der Rechtsnatur der Richtlinien wird die rechtsdogmatische
Einordnung der auf die BÄK übertragenen Richtlinienkompetenz und im Anschluss
die verfassungsrechtliche Bewertung unter Berücksichtigung der einschlägigen
Auffassungen im Schrifttum vorgenommen. Dabei soll die Vereinbarkeit der
Richtlinienkompetenz mit dem Demokratieprinzip gesonderte Berücksichtigung
finden. Schwerpunkt dieses Kapitels bilden die Novellierungen des TPG imHinblick
auf ein mögliches Legitimationsdefizit der BÄK sowie die Darstellung alternativer
Legitimationsmöglichkeiten.

Im Anschluss folgt das zweite Hauptkapitel der Untersuchung. In diesem erfolgt
die Untersuchung der gesetzlichen Richtlinienermächtigung anhand der konkreten
Richtlinie der BÄK zur Aufnahme auf die Warteliste und Organvermittlung bei der
Lebertransplantation. Auf Umsetzungsebene sind einige der in der soeben benannten
Richtlinie festgelegten Kriterien bzw. Klauseln für die Aufnahme auf die Warteliste
und Organvermittlung einer (verfassungs-)rechtlichen Würdigung zu unterziehen.
Zu diesem Zweck erfolgt zunächst eine Deskription des Richtliniensystems. Im
Anschluss erfolgt die rechtliche Analyse, wobei insbesondere die gerichtliche
Aufarbeitung des Organallokationsskandals berücksichtigt wird. Nach Darstellung
der durch die Gerichte vorgenommenen rechtlichen Würdigung wird anschließend
die eigene einfach- und verfassungsrechtliche Bewertung der Richtlinie der BÄK zur
Lebertransplantation auf Grundlage der vielfach im Schrifttum geäußerten Kritik an
der Entscheidung vorgenommen. Dabei werden die in der Richtlinie festgelegten
Kriterien zunächst auf ihre Vereinbarkeit mit der gesetzlichen Ermächtigungsnorm
hin überprüft. Anschließend erfolgt die Untersuchung der Kriterien anhand des
materiellen Verfassungsrechts. Schwerpunkt der verfassungsrechtlichen Prüfung
bilden das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. S. 1 GG
und der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG. Den Abschluss der Darstellung
bilden die Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Fazit.
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